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Büro der  
Landessynode 

 
TOP 3.5 

 
11. Tagung der II. Landessynode 09/2021 

Az.: G:LKND:1:4 – DAR Lu    Kiel, den 23. August 2021 
 
 

V o r l a g e 
der Kirchenleitung  

für die Tagung der Landessynode vom 16. bis 18. September 2021 
 
 
 
Gegenstand: Kirchengesetz über die Anpassung der Besoldung und Versor-

gung 2021/2022 sowie zur Änderung des Kirchenbesoldungsge-
setzes  

 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Landessynode wird folgender Beschluss empfohlen: 
 
Die Landessynode beschließt das Kirchengesetz über die Anpassung der Besoldung 
und Versorgung 2021/2022 sowie zur Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes. 
 
Anlagen: 
Nr. 1: Kirchengesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung 2021/2022 

sowie zur Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes  
Nr. 2: Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung für 2021/2022 

und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 9. Juli 2021 
(Bund) 

Nr. 3: Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-
Pandemie an Besoldungs- und Wehrsoldempfänger vom 21. Dezember 2020 
(Bund) 

Nr. 4: Übersicht der Anpassungen der Besoldungs- und Versorgungsbezüge in den 
Gliedkirchen der EKD 

Nr. 5: Synopse 
Nr. 6: Stellungnahme der Pastorinnen- und Pastorenvertretung  

(Die Pastorinnen- und Pastorenvertretung hat beschlossen, an den Stellung-
nahmen aus dem Jahr 2020 zur Verschiebung der Anpassungen sowie zur 
Corona-Sonderzahlung festzuhalten.) 

Nr. 7: Stellungnahme des Kirchenbeamtenausschusses 
 
Veranlassung: 
Grundsatzbeschluss der Landessynode vom 19./20. November 2020 (TOP 6.1) 
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Beteiligt wurden:  
Pastorinnen- und Pastorenvertretung 
Schwerbehindertenvertretung der Pastorinnen und Pastoren 
Kirchenbeamtenausschuss 
Beauftragte für Geschlechtergerechtigkeit 
Ausschuss für Dienst- und Arbeitsrecht 
Rechtsausschuss 
Finanzausschuss 
EKD 
VELKD 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
1. Vikarinnen und Vikare (Mandant 6 – Leitung und Verwaltung): 
 
 a) Regelvikariat Jahr 2022:    ca. 6.500,- Euro 
 b) Regelvikariat für ein Jahr:     ca. 78.000,- Euro 
 c) Nachqualifizierungsvikariat Jahr 2022:   ca. 770,- Euro 
 d) Nachqualifizierungsvikariat für ein Jahr:  ca. 9.500,- Euro 
 e) Gesamtkosten Jahr 2022:     ca. 7.270,- Euro 
 f) Gesamtkosten für ein Jahr:    ca. 88.000,- Euro 
 
Die Kosten für das Nachqualifizierungsvikariat werden bis September 2023 aus 
Rücklagen des Dezernats Dienst der Pastorinnen und Pastoren finanziert. 
 
2. Pastorinnen und Pastoren (Personalkostenbudget): 
 
 a) Lineare Anpassungen der Besoldungsbezüge: 
 
  aa) Jahr 2022:      ca. 260.000,- Euro 
  bb) Kosten für ein Jahr:    ca. 3,12 Mio. Euro 
 
 b) Anpassung der Zulagen in Nummer II der Anlage B zum Kirchenbesol-

dungsgesetz: 
 
  aa) Jahr 2022:      ca. 450,- Euro 
  bb) Kosten für ein Jahr:     ca. 5.400,- Euro 
  
3. Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte (Mandant 6 – Leitung und Verwaltung): 
 
 a) Jahr 2022:  ca. 12.000,- Euro 
 b) Kosten für ein Jahr:  ca. 144.000,- Euro 
 
Die Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten im Rechnungsprüfungsamt, in den Kir-
chenkreisen sowie in der Wichern-Schule sind nicht berücksichtigt. 
 
4. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger: 
 
 a) Jahr 2022:      ca. 230.000,- Euro 
 b) Kosten für ein Jahr:      ca. 2,8 Mio. Euro 
 
Veranschlagung Haushalt?    Ja 
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Ist die Finanzierung gesichert?    Ja  
Zustimmung Haushaltsbeauftragte:    Ja, auch zum Ausschluss der 

Corona-Sonderzahlung 
(Beteiligung des Rechnungsprüfungsamts über die Haushaltbeauftrage) 
 
Administrative Folgenabschätzung: 
Kirchengemeinden: Keine 
Kirchenkreise:   Überprüfung und Neufestsetzung der höchsten Dienstwoh-

nungsvergütung nach § 8 Absatz 1 Dienstwohnungsverord-
nung, evtl. Anpassung der Höhe der Dienstwohnungsvergü-
tung 

Landeskirchliche Ebene: Auszahlung der erhöhten Besoldungs- und Versorgungsbe-
züge, Übernahme der neu festgesetzten höchsten Dienst-
wohnungsvergütung und der evtl. angepassten Dienstwoh-
nungsvergütung  

 
Begründung: 
Pastorinnen und Pastoren, die in einem öffentlich-rechtlichen Pfarrdienstverhältnis 
stehen, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sowie Vikarinnen und Vikare in ei-
nem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis auf Widerruf haben Anspruch auf Besol-
dung. Nach § 2 Absatz 1 Kirchenbesoldungsgesetz erfolgt die Besoldung in entspre-
chender Anwendung der für die Beamtinnen und Beamten der Bundesrepublik 
Deutschland jeweils geltenden Vorschriften (Bundesbesoldungsrecht), soweit durch 
Kirchengesetz oder aufgrund eines Kirchengesetzes nicht etwas anderes bestimmt 
ist. Es handelt sich dabei um eine dynamische Verweisung u. a. auf das Bundesbe-
soldungsgesetz. 
Eine Ausnahme dazu enthält § 2 Absatz 6 Satz 1 Kirchenbesoldungsgesetz. Danach 
bedürfen abweichend von § 2 Absatz 1 Kirchenbesoldungsgesetz lineare Besol-
dungserhöhungen einer kirchengesetzlichen Regelung. Der Verantwortung der Lan-
dessynode obliegt es, veränderten Wirtschafts- und Haushaltsentwicklungen Rech-
nung zu tragen, § 2 Absatz 6 Satz 2 Kirchenbesoldungsgesetz. 
 
Die Besoldungsanpassungen für Beamtinnen und Beamte der Bundesrepublik 
Deutschland richten sich üblicherweise nach dem Tarifabschluss des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst (TVöD). Es erfolgt in der Regel eine zeit- und inhaltsglei-
che Übertragung des Tarifergebnisses durch ein entsprechendes Bundesgesetz. 
Die Tarifvertragsparteien des TVöD haben sich am 25. Oktober 2020 auf das folgen-
de Tarifergebnis geeinigt: 
 

- Erhöhung ab dem 1. April 2021 um 1,4 Prozent, 
- Erhöhung ab dem 1. April 2022 um 1,8 Prozent, 
- Gewährung einer steuerfreien Einmalzahlung („Corona-Sonderzahlung“) im 

Jahr 2020 (zwischen 200,- und 600,- Euro). 
 
Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten (1. September 2020 bis zum 31. 
Dezember 2022).  
 
Im Anschluss an den Tarifabschluss hat der Bund in einem ersten Schritt die sog. 
Corona-Sonderzahlung auf die Bundesbeamtinnen und -beamten durch das Gesetz 
über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie an Besol-
dungs- und Wehrsoldempfänger vom 21. Dezember 2020 übertragen. Das Vorziehen 
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dieses Teils des Tarifergebnisses wurde noch im Jahr 2020 durch den Bund umge-
setzt, um die Corona-Sonderzahlung gemäß § 3 Nummer 11a Einkommensteuerge-
setz steuerfrei auszahlen zu können. Die Steuerfreiheit entsprechender Zahlungen 
galt zum damaligen Zeitpunkt nur bis zum 31. Dezember 2020. Die Corona-
Sonderzahlung beträgt für Beamtinnen und Beamte in den Besoldungsgruppen A 3 
bis A 8 600,- Euro, in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 400 Euro, in den Besol-
dungsgruppen A 13 bis A 15 300,- Euro. Bei Anwärterinnen und Anwärtern beträgt 
die Corona-Sonderzahlung 200,- Euro. 
Die Kirchenleitung hat daraufhin die Rechtsverordnung zur vorläufigen Aussetzung 
des Gesetzes über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-
Pandemie an Besoldungs- und Wehrsoldempfänger erlassen. Es handelt sich dabei 
um eine Rechtsverordnung nach § 2 Absatz 5 Kirchenbesoldungsgesetz. Da es sich 
bei der Corona-Sonderzahlung nicht um eine lineare Besoldungserhöhung handelt, 
musste zusätzlich eine Aussetzung beschlossen werden. Die Entscheidung wurde 
wie folgt begründet: 
 
„Die Corona-Sonderzahlung nicht zu gewähren ist mit der schwierigen Haushaltslage 
zu erklären. Ein Zusammenhang zwischen der Wertschätzung des Dienstes der Be-
soldungsempfängerinnen und –empfänger während der Pandemie und der Entschei-
dung, die Corona-Sonderzahlung nicht zu leisten, besteht nicht. Darüber hinaus sol-
len die Berufsgruppen der Kirchenbeamtinnen und –beamten und Pastorinnen und 
Pastoren nicht gegenüber anderen Berufsgruppen in unserer Kirche hervorgehoben 
werden.“  
 
Die Landessynode hat zeitnah eine kirchengesetzliche Regelung zu einer solchen 
vorläufigen Aussetzung zu treffen, § 2 Absatz 5 Satz 3 Kirchenbesoldungsgesetz.  
 
In einem zweiten Schritt sind die beiden linearen Anpassungen des Tarifergebnisses 
auf die Besoldung der Bundesbeamtinnen und –beamten übertragen worden. Dieser 
zweite Schritt ist durch das Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -
versorgung für 2021/2022 und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 
vom 9. Juli 2021 (BBVAnpÄndG 2021/2022) umgesetzt worden. Durch dieses Ge-
setz erfolgt eine zeit- und inhaltsgleiche Übertragung des Tarifabschlusses auf die 
Besoldung der Beamtinnen und Beamten. Durch die Verminderung nach § 14a Ab-
satz 2 Bundesbesoldungsgesetz wird die erste Erhöhung um 0,2 Prozentpunkte 
vermindert, so dass die Anpassung für die Bundesbeamtinnen und –beamten zum 1. 
April 2021 um 1,2 Prozent erfolgt. 
 
Die Kirchenleitung hatte als Reaktion auf das Tarifergebnis die Landessynode im 
Jahr 2020 um einen Grundsatzbeschluss gebeten. Grund für diese Vorlage waren 
die stark rückläufigen Kirchensteuereinnahmen. In der Vorlage wurde von einem 
Rückgang von 536 Mio. Euro auf ca. 470 Mio. Euro im Jahr 2020 ausgegangen. Da-
her sollte die Übertragung des Tarifergebnisses zunächst ausgesetzt und die Ein-
nahmesituation weiter beobachtet werden. 
 
Zusätzlich wurden mit dem Beschlussvorschlag folgende weitere Anliegen verfolgt: 
 
„Der Grundsatz der Übernahme linearer Besoldungserhöhungen der Bundesbesol-
dung bleibt unangetastet. Dem trägt ein Hinausschieben der linearen Besoldungser-
höhungen Rechnung. 
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Die Entwicklung der Kirchensteuereinnahmen soll bis Mitte Mai 2021 beobachtet 
werden. Daher soll ein Kirchengesetz über die lineare Anpassung für die Synodenta-
gung im September bzw. im November 2021 vorbereitet werden. 
Ein Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt entlastet die Kirchenkreise, die Landeskirche 
und die Hauptbereiche, gibt Planungssicherheit und schafft finanzielle Spielräume. 
Der Beschluss soll richtungsweisend für die Entgeltverhandlungen der privatrechtlich 
beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.“ 
 
Die Landessynode hat auf ihrer Tagung vom 19. bis 20. November 2020 folgenden 
Beschluss gefasst: 
 
„Die Landessynode bittet die Kirchenleitung, der Landessynode im September bzw. 
November 2021 eine kirchengesetzliche Regelung gemäß § 2 Absatz 6 Kirchenbe-
soldungsgesetz zur Übernahme der linearen Besoldungserhöhungen, die für die Be-
amtinnen und Beamten der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem 
derzeit verhandelten Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst des Bundes und der 
Kommunen beschlossen werden, vorzulegen. 
Die kirchengesetzliche Regelung soll ein Hinausschieben der linearen Besoldungs-
erhöhungen für die Pastorinnen und Pastoren, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbe-
amten der Nordkirche bis zum 1. Dezember 2022 beinhalten.“  
 
Mittlerweile sind die Rückgänge der Kirchensteuereinnahmen für das Jahr 2020 fest-
gestellt worden. Danach sind Mindereinnahmen in Höhe von ca. 32,8 Mio. Euro (net-
to) im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 zu verzeichnen (Kirchensteuerverteil-
masse von 503,2 Mio. Euro). 
Im Mai 2021 ist die Kirchensteuerschätzung auf der Grundlage der neuesten Prog-
nosen des staatlichen Arbeitskreises Steuerschätzung vorgenommen worden. Ab 
dem Jahr 2023 handelt es sich dabei um eine Kirchensteuergrobprognose. 
Ein Vergleich mit der Kirchensteuerschätzung aus dem Monat November 2019 zeigt 
einen deutlichen Rückgang der Verteilmasse. Allerdings sind in der Kirchensteuer-
schätzung aus dem Jahr 2019 für die Jahre 2021 ff. keine Schätzungen, sondern 
Grobprognosen ermittelt worden. Daraus ergeben sich folgende Daten: 
 

 
Jahr 

 

 
Kirchensteuerschätzung  

2019 
 

 
Kirchensteuerschätzung  

2021 

2021 
 

541 Mio. Euro 501 Mio. Euro 

2022 
 

546 Mio. Euro 505 Mio. Euro 

2023 
 

551 Mio. Euro 510 Mio. Euro 

2024 
 

556 Mio. Euro 515 Mio. Euro 

2025 
 

--- 520 Mio. Euro 

 
Durch das Kirchengesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung 
2021/2022 sowie zur Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes werden nun die 
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bundesgesetzlichen Vorschriften wie folgt auf den Bereich der Nordkirche übertra-
gen: 
 
Da sich an der Begründung für den Beschluss der Landessynode vom 19./20. No-
vember 2020 nichts geändert hat, sollte an dem Grundsatzbeschluss der Landessy-
node zur Verschiebung der Anpassungen der Besoldungs- und Versorgungsbezüge 
festgehalten und dieser durch eine entsprechende gesetzliche Vorschrift umgesetzt 
werden. Ein entsprechender Auftrag ist in § 2 Absatz 6 Satz 2 Kirchenbesoldungsge-
setz sowie § 2 Absatz 5 Satz 6 Kirchenversorgungsgesetz enthalten. Danach ist bei 
der Entscheidung über eine anstehende Anpassung der Besoldungs- und Versor-
gungsbezüge veränderten Wirtschafts- und Haushaltsentwicklungen Rechnung zu 
tragen. Die Wirtschafts- und Haushaltsentwicklungen haben sich durch die COVID-
19-Pandemie stark negativ verändert. Zwar ist der Rückgang der Kirchensteuerein-
nahmen im Jahr 2020 weniger stark ausgefallen als zunächst befürchtet. Zum dama-
ligen Zeitpunkt wurde von einem Rückgang der Einnahmen in Höhe von 66 Mio. Eu-
ro ausgegangen. Allerdings handelt es sich auch bei einem Rückgang der Einnah-
men von ca. 33 Mio. Euro noch immer um einen erheblichen Verlust. Zudem zeigen 
die derzeitigen Prognosen nur eine langsame Erholung der Einnahmesituation auf. 
Selbst die Grobprognose für das Jahr 2025 sieht geringere Einnahmen vorher als für 
das Jahr 2020 ursprünglich angenommen wurde. Diese Gründe sprechen weiterhin 
dafür, durch die Verschiebung der Anpassungen der Besoldungs- und Versorgungs-
bezüge zu einer Teilentlastung der kirchlichen Haushalte beizutragen. 
 
Aus diesen Gründen sollte auch die sog. Corona-Sonderzahlung nicht gewährt wer-
den.  
Es steht zwar außer Frage, dass bei Pastorinnen und Pastoren sowie Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten die COVID-19-Pandemie zu einer zusätzlichen Belas-
tung geführt hat. Trotzdem sollte an dem Ziel, kirchliche Haushalte zu entlasten, 
festgehalten werden. Aus diesem Grund werden die Anpassungen der Besoldungs- 
und Versorgungsbezüge erst zum 1. Dezember 2022 umgesetzt. Würde die Sonder-
zahlung dennoch gewährt werden, würde das mit der Verschiebung der Anpassun-
gen verfolgte Ziel teilweise verfehlt werden. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die 
Dienstbezüge der öffentlich-rechtlich Beschäftigten zuletzt zum 1. März 2020 um 
0,96 Prozent erhöht wurden. Die Anwärter- und Vikariatsbezüge sind aufgrund einer 
außerordentlichen Erhöhung des Bundes, die die Nordkirche zeit- und inhaltsgleich 
übernommen hat, zuletzt um ca. 730 Euro gesteigert worden. Die Steuerbefreiung 
einer solchen Sonderzahlung ist zwar gemäß § 3 Nummer 11a Einkommensteuerge-
setz nun bis zum 31. März 2022 möglich. Jedoch würden die Kosten der Sonderzah-
lung die kirchlichen Haushalte entsprechend belasten. Zudem ist zu beachten, dass 
der höchste Betrag in Höhe von 600,- Euro in der Nordkirche nicht zur Auszahlung 
kommen würde. Der Höchstbetrag soll nur Beamtinnen und Beamten zugutekom-
men, die in niedrigen Besoldungsgruppen eingereiht sind (Besoldungsgruppen A 3 
bis A 8). In der Nordkirche stehen keine Beamtinnen und Beamten im aktiven 
Dienstverhältnis, die sich in einem Amt der zuvor genannten Besoldungsgruppen 
befinden. 
 
Zu Artikel 1 (Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2021/2022): 
Zu § 1: 
Durch § 1 wird der Grundsatzbeschluss der Landessynode vom 19./20. November 
2020 kirchengesetzlich umgesetzt. Die beiden Besoldungsanpassungen des Bundes 
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werden für die öffentlich-rechtlich Beschäftigten der Nordkirche auf den 1. Dezember 
2022 verschoben. 
Aufgrund des versorgungsrechtlichen Äquivalenzprinzips findet diese Verschiebung 
auch auf die Bezüge im Ruhestand entsprechend Anwendung. 
 
 
 
Zu § 2: 
Durch § 2 wird das Gesetz über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der 
COVID-19-Pandemie an Besoldungs- und Wehrsoldempfänger vom 21. Dezember 
2020 für die Besoldungsempfängerinnen und –empfänger der Nordkirche nicht zur 
Anwendung gebracht. Diese kirchengesetzliche Vorschrift stellt die abschließende 
Entscheidung im Sinne von § 2 Absatz 5 Satz 3 Kirchenbesoldungsgesetz dar. 
 
Zur Artikel 2 (Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes): 
Durch Artikel 2 werden Änderungen am Kirchenbesoldungsgesetz vorgenommen, 
die redaktioneller Art sind. 
 
Zu Nummer 1: 
Durch Nummer 1 werden Änderungen an § 2a Kirchenbesoldungsgesetz vorge-
nommen. Es handelt sich dabei um redaktionelle Ergänzungen und Änderungen, die 
nach der Beschlussfassung des Ersten Kirchengesetzes zur Änderung dienstrechtli-
cher Vorschriften aufgefallen sind.  
Zum einen werden Ergänzungen vorgenommen, um auch in dieser Vorschrift die 
Vorgaben des § 3 Satz 1 Geschlechtergerechtigkeitsgesetz, nach dem Kirchenge-
setze sprachlich die Gleichstellung von Frauen und Männern Rechnung tragen sol-
len, zu berücksichtigen.  
Zum anderen wird eine Ergänzung bei der Anzahl von Planstellen für Beförderungs-
ämter an kirchlichen Schulen eingefügt.  
 
Zu Nummer 2: 
Auch bei der Änderung von Nummer 3 der Vorbemerkungen der Anlage A (zu § 12) 
handelt es sich um eine redaktionelle Klarstellung des bisherigen Gesetzestextes. 
Nach dieser Nummer erhält die Oberstudiendirektorin bzw. der Oberstudiendirektor 
als Leiterin bzw. Leiter des Gymnasiums der Wichern-Schule für die Gesamtleitung 
der Wichern-Schule und die Stiftungsbereichsleitung eine Zulage nach A 16 Fußnote 
2 der Anlage IX des Hamburgischen Besoldungsgesetzes. Es wird durch die Ergän-
zung klargestellt, dass es sich dabei um eine ruhegehaltfähige Zulage handelt. Da-
von ist bisher auch ausgegangen worden, jedoch sollte eine Klarstellung in das Kir-
chenbesoldungsgesetz aufgenommen werden. 
 
Zu Nummer 3: 
Durch Nummer 3 werden Zulagen für Pastorinnen und Pastoren, die Dienst auf einer 
Insel ohne feste Straßenverbindung zum Festland oder die Dienst in einer Justizvoll-
zugseinrichtung leisten, angepasst. Es handelt sich dabei um Zulagen, die widerruf-
lich und nicht ruhegehaltfähig sind. Zudem nehmen diese Zulagen nicht an Besol-
dungsanpassungen teil. Die letzte Anpassung stammt aus dem Jahr 2010. Es ist da-
her geboten, ebenfalls zum 1. Dezember 2022 eine Anpassung vorzunehmen. Dabei 
wurde sich an den Entwicklungen der Verbraucherpreise seit dem Jahr 2010 orien-
tiert und ein Aufschlag einberechnet, um nicht bei jeder Besoldungsanpassung diese 
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Zulagen mit anpassen zu müssen. Daraus erfolgt eine Erhöhung dieser Zulagen zum 
1. Dezember 2022 um 20 Prozent. 
 
Zu Artikel 3 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten): 
Absatz 2 korrespondiert mit den Verschiebungen der Besoldungs- und Versor-
gunganpassungen zum 1. Dezember 2022 nach Artikel 1 § 1. Zudem werden die 
Anpassungen der Zulagen nach Artikel 2 Nummer 3 ebenfalls zum 1. Dezember 
2022 umgesetzt. Durch Absatz 3 wird der Ausschluss der Corona-Sonderzahlung zu 
dem Zeitpunkt ausgeschlossen, zu dem das entsprechende Bundesgesetz in Kraft 
getreten ist. Nach Absatz 4 wird die Rechtsverordnung, durch die die Gewährung der 
Corona-Sonderzahlung vorläufig ausgesetzt wurde, aufgehoben. 
 
Bürokratiefolgenabschätzung: 
Die erhöhten Besoldungs- und Versorgungsbezüge müssen zur Auszahlung ge-
bracht werden. Durch die Anpassung der Besoldungsbezüge steigt auch die höchste 
Dienstwohnungsvergütung. Durch die Kirchenkreisverwaltungen ist zu prüfen, ob die 
Erhöhung der höchsten Dienstwohnungsvergütung Auswirkungen auf die Höhe der 
Dienstwohnungsvergütung hat. Evtl. sind Anpassungen vorzunehmen. 
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Anlage Nr. 1 
Stand: 11.08.2021 

 
Entwurf 

 
Kirchengesetz über die Anpassung 

der Besoldung und Versorgung 2021/2022 
sowie zur Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes 

 
Vom 

 
Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 
 

Artikel 1 
Kirchengesetz über die Anpassung 

der Besoldung und Versorgung 2021/2022 
(Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2021/2022 – BVAnpG 2021/2022) 

 
§ 1 

Anpassung der Besoldung und Versorgung 
 

Das Gesetz zur Anpassung der Bundesbesoldung und -versorgung 2021/2022 und zur Än-
derung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2444) findet auf 
die Empfängerinnen und Empfänger von Besoldungs- und Versorgungsbezügen mit der 
Maßgabe entsprechend Anwendung, dass jeweils in  
 
1. Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe a die Angabe „1. April 2021“, 

 
2. Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa die Angabe „1. April 2021“, 
 
3. Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa Dreifachbuchstabe aaa die Anga-

be „1. April 2022“,  
 

4. Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa die Angabe „1. April 2022“, 
 

5. Artikel 5 die Angabe „1. April 2021“, 
 

6. Artikel 6 die Angabe „1. April 2022“, 
 
7. Artikel 17 Absatz 3 die Angabe „1. April 2021“, 
 
8. Artikel 17 Absatz 6 die Angabe „1. April 2022“ 

 
durch die Angabe „1. Dezember 2022“ ersetzt wird. Die Anlagen nach Artikel 2 Nummer 2 
sowie Artikel 4 Nummer 2 finden ab dem 1. Dezember 2022 entsprechend Anwendung. 
 

§ 2 
Ausschluss der einmaligen Sonderzahlung  

aus Anlass der COVID-19-Pandemie  
 

Die Artikel 1, 2 und 5 Absatz 1 des Gesetzes über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass 
der COVID-19-Pandemie an Besoldungs- und Wehrsoldempfänger vom 21. Dezember 2020 
(BGBl. I S. 3136) finden keine Anwendung.  

 
Artikel 2 

Änderung des Kirchenbesoldungsgesetzes 
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Das Kirchenbesoldungsgesetz vom 3. November 2017 (KABl. S. 506), das zuletzt durch Arti-
kel 4 des Kirchengesetzes vom 23. März 2021 (KABl. S. 185) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 
 
1. § 2a Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Nummer 1 werden nach dem Wort „planmäßige“ die Wörter „ „Lehrerinnen“ und“ 

eingefügt. 
 

b) In Nummer 3 werden die Wörter „Studienräte und Oberstudienräte“ durch die Wörter 
„Studienrätinnen und Studienräte sowie Oberstudienrätinnen und Oberstudienräte“ 
ersetzt. 

 
c) In Nummer 4 wird die Angabe „180 Schülern eine Planstelle, mit mehr als 360 bis zu 

540 Schülern drei Planstellen, mit mehr als 540 bis 670 Schülern vier Planstellen 
und mit mehr als 670 Schülern“ durch die Angabe „180 Schülerinnen und Schülern 
eine Planstelle, mit mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen und Schülern zwei Plan-
stellen, mit mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen und Schülern drei Planstellen, mit 
mehr als 540 bis 670 Schülerinnen und Schülern vier Planstellen sowie mit mehr als 
670 Schülerinnen und Schülern“ ersetzt. 

 
2. In Nummer 3 der Vorbemerkungen der Anlage A (zu § 12)  wird nach den Wörtern „Stif-

tungsbereichsleitung eine“ das Wort „ruhegehaltfähige“ eingefügt. 
 

3. In Nummer II der Anlage B (zu § 13) werden die Angabe „100,31“ durch die Angabe 
„120,37“, die Angabe „115,50“ durch die Angabe „138,60“ sowie die Angabe „84,00“ 
durch die Angabe „100,80“ ersetzt.  

 
Artikel 3 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 

(1) Dieses Kirchengesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 
 
(2) Artikel 1 § 1 sowie Artikel 2 Nummer 3 treten am 1. Dezember 2022 in Kraft. 
 
(3) Artikel 1 § 2 tritt mit Wirkung vom 25. Oktober 2020 in Kraft. 

 
(4) Mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt die Rechtsverordnung zur vorläufigen Ausset-
zung des Gesetzes über eine einmalige Sonderzahlung aus Anlass der COVID-19-Pandemie 
an Besoldungs- und Wehrsoldempfänger vom 10. Februar 2021 (KABl. S. 102) außer Kraft. 

 
 





















































Anlage Nr. 4 
 
Übersicht der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen in den Gliedkirchen der 
EKD 

 
- Anhalt: geht mit 
- Baden: geht mit (Bemessungssatz: 98%; ggf. Überarbeitung des Begleitbeschlusses, 

der die Erhöhung auf 100% Bundesbesoldung vorsah) 
- Bayern: verschiebt die Erhöhung nach hinten 
- EKBO: verschiebt die Erhöhung um drei Monate gemäß § 6 Absatz 3 AG-BVG  
- Braunschweig: plant Erhöhung wie vorgesehen 
- Bremen: geht mit 
- Hannover: plant Erhöhung wie vorgesehen 
- EHKN: verschiebt auf 2022 (auch die Tariferhöhungen für Tarifbeschäftigte; diese 

haben die Coronasonderzahlung erhalten) 
- EKKW: geht mit (Coronasonderzahlung wurde nicht geleistet) 
- Lippische LK: geht mit 
- Nordkirche: verschiebt auf 12/2022 (Coronasonderzahlung wurde nicht geleistet) 
- Leer: plant Erhöhung wie vorgesehen 
- EKiR: geht mit 
- Sachsen: Erhöhung für 2021 durch gesetzesvertretende VO ausgeschlossen 
- Westfalen: Erhöhung für Vikare vorgesehen, Durchstufung ab 2025 
- Württemberg: bleibt beim Land 
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Anlage Nr. 5 
Stand: 11.08.2021 

Synopse 
 
Kirchenbesoldungsgesetz 
 

Änderungen am Kirchenbesoldungsge-
setz durch Artikel 2 des Kirchengesetz 
über die Anpassung der Besoldung und 
Versorgung 2021/2022 sowie zur Ände-
rung des Kirchenbesoldungsgesetzes 
  

§ 2a 
Besoldung der Lehrkräfte 

 
(1) ... 
 
(2) Es gelten folgende Obergrenzen für Be-
förderungsstellen für Schulen in der Freien 
und Hansestadt Hamburg: 
 
1. Für das Amt Lehrerin bzw. Lehrer mit 

der Befähigung für das Lehramt der Se-
kundarstufe I und für das Amt Lehrerin 
bzw. Lehrer mit der Befähigung für das 
Lehramt der Sekundarstufe I und Se-
kundarstufe II mit überwiegender Ver-
wendung in der Sekundarstufe I in der 
Besoldungsgruppe A 13 dürfen höchs-
tens 40 Prozent der Planstellen für stu-
fenbezogen ausgebildete planmäßige 
„Lehrer“ in der Sekundarstufe I ausge-
wiesen werden; 

 
2. für das Amt Lehrerin bzw. Lehrer zur 

Koordinierung schulfachlicher Aufgaben 
oder als Abteilungsleiterin bzw. Abtei-
lungsleiter an einer Stadtteilschule in der 
Besoldungsgruppe A 14 dürfen bei einer 
Schülerzahl ab 360 höchstens zwei 
Planstellen, bei einer Schülerzahl ab 
540 höchstens drei Planstellen ausge-
wiesen werden; 

 
3. für das Amt Oberstudienrätin bzw. 

Oberstudienrat mit der Befähigung für 
das Lehramt der Sekundarstufe I und II 
bei entsprechender Verwendung in der 
Besoldungsgruppe A 14 dürfen höchs-
tens 33 Prozent der Planstellen für Stu-
dienräte und Oberstudienräte ausge-
wiesen werden; 

 
 
4. für das Amt Studiendirektorin bzw. Stu-

diendirektor als Leiterin bzw. Leiter einer 
Abteilung oder zur Koordinierung schul-
fachlicher Aufgaben eines Gymnasiums 

§ 2a 
Besoldung der Lehrkräfte 

 
(1) ... 
 
(2) Es gelten folgende Obergrenzen für Be-
förderungsstellen für Schulen in der Freien 
und Hansestadt Hamburg: 
 
1. Für das Amt Lehrerin bzw. Lehrer mit der 

Befähigung für das Lehramt der Sekun-
darstufe I und für das Amt Lehrerin bzw. 
Lehrer mit der Befähigung für das Lehr-
amt der Sekundarstufe I und Sekundar-
stufe II mit überwiegender Verwendung 
in der Sekundarstufe I in der Besol-
dungsgruppe A 13 dürfen höchstens 40 
Prozent der Planstellen für stufenbezo-
gen ausgebildete planmäßige „Lehre-
rinnen“ und „Lehrer“ in der Sekundar-
stufe I ausgewiesen werden; 

 
2. für das Amt Lehrerin bzw. Lehrer zur 

Koordinierung schulfachlicher Aufgaben 
oder als Abteilungsleiterin bzw. Abtei-
lungsleiter an einer Stadtteilschule in der 
Besoldungsgruppe A 14 dürfen bei einer 
Schülerzahl ab 360 höchstens zwei 
Planstellen, bei einer Schülerzahl ab 540 
höchstens drei Planstellen ausgewiesen 
werden; 

 
3. für das Amt Oberstudienrätin bzw. 

Oberstudienrat mit der Befähigung für 
das Lehramt der Sekundarstufe I und II 
bei entsprechender Verwendung in der 
Besoldungsgruppe A 14 dürfen höchs-
tens 33 Prozent der Planstellen für Stu-
dienrätinnen und Studienräte sowie 
Oberstudienrätinnen und Oberstudi-
enräte ausgewiesen werden; 

 
4. für das Amt Studiendirektorin bzw. Stu-

diendirektor als Leiterin bzw. Leiter einer 
Abteilung oder zur Koordinierung schul-
fachlicher Aufgaben eines Gymnasiums 
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in der Besoldungsgruppe A 15 dürfen an 
Gymnasien mit bis zu 180 Schülern ei-
ne Planstelle, mit mehr als 360 bis zu 
540 Schülern drei Planstellen, mit 
mehr als 540 bis 670 Schülern vier 
Planstellen und mit mehr als 670 
Schülern fünf Planstellen vorgesehen 
werden. 

 
 
 
 
 

(3) ... 
 

in der Besoldungsgruppe A 15 dürfen an 
Gymnasien mit bis zu 180 Schülerin-
nen und Schülern eine Planstelle, mit 
mehr als 180 bis zu 360 Schülerinnen 
und Schülern zwei Planstellen, mit 
mehr als 360 bis zu 540 Schülerinnen 
und Schülern drei Planstellen, mit 
mehr als 540 bis 670 Schülerinnen 
und  Schülern vier Planstellen sowie 
mit mehr als 670 Schülerinnen und 
Schülern fünf Planstellen vorgesehen 
werden. 

 
(3) ... 

Anlage A 
 
Vorbemerkungen 
 
1. ... 

 
2. ... 

 
3. Die Oberstudiendirektorin bzw. der 

Oberstudiendirektor als Leiterin bzw. 
Leiter des Gymnasiums der Wichern-
Schule erhält für die Gesamtleitung der 
Wichern-Schule und die Stiftungsbe-
reichsleitung eine Zulage nach A 16 
Fußnote 2 der Anlage IX des Hamburgi-
schen Besoldungsgesetzes. 

 

Anlage A 
 
Vorbemerkungen 
 
1. ... 
 
2. ... 
 
3. Die Oberstudiendirektorin bzw. der 

Oberstudiendirektor als Leiterin bzw. Lei-
ter des Gymnasiums der Wichern-Schule 
erhält für die Gesamtleitung der Wichern-
Schule und die Stiftungsbereichsleitung 
eine ruhegehaltfähige Zulage nach A 
16 Fußnote 2 der Anlage IX des Ham-
burgischen Besoldungsgesetzes. 

 
Anlage B 
 
Stellenzulagen, Zulagen 
 
I. Stellenzulagen 
 
... 
 
II. Zulagen  
 
Dem Grunde nach 
geregelt in 
 

Monatsbeträge 
in Euro 

Z u l a g e n 
V o r b e m e r k u n g  

 
 

 Nummer 1   100,31 
 Nummer 2 Buchstabe a  115,50 
 Nummer 2 Buchstabe b  84,00 

 

Anlage B 
 
Stellenzulagen, Zulagen 
 
I. Stellenzulagen 
 
... 
 
II. Zulagen  
 
Dem Grunde nach 
geregelt in 
 

Monatsbeträge 
in Euro 

Z u l a g e n 
V o r b e m e r k u n g  

 
 

 Nummer 1   120,37 
 Nummer 2 Buchstabe a  138,60 
 Nummer 2 Buchstabe b  100,80 
 
 

 



Anlage Nr. 6 
 
Stellungnahme der Pastorinnen- und Pastorenvertretung zur 
Phasenverschiebung der linearen Besoldungserhöhung für Pastorinnen und 
Pastoren, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten der Nordkirche  
 
(Vorlage: Entwurf vom 29. 9. 2020)  
 
Die Pastorinnen- und Pastorenvertretung dankt dem Landeskirchenamt für seine Überlegungen 
zur Besoldung der Pastorinnen und Pastoren sowie der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
angesichts der durch die COVID19-Pandemie absehbar verminderten Kirchensteuereinnahmen, 
insbesondere für das darin enthaltene grundsätzliche Festhalten an der Bundesbesoldung als 
Bemessungsgrundlage. Sie würdigt die Bemühungen, angesichts der gegenwärtig ungewissen 
Entwicklungen Planungssicherheit für die Haushaltspläne auf den unterschiedlichen kirchlichen 
Ebenen zu gewinnen.  
Gleichwohl weist die Begründung für den Entwurf hinsichtlich der Prognosen so viele 
Unklarheiten und Unwägbarkeiten auf, dass die Pastorinnen- und Pastorenvertretung sie für 
ungenügend hält, damit eine Phasenverschiebung bis zum Ende des Jahres 2022 zu rechtfertigen. 
Außerdem lehnt es die Pastorinnen- und Pastorenvertretung ab, dass – wie am Ende der 
Begründung sogar als Absicht der Vorlage nachzulesen ist – ihre eventuelle Zustimmung zur 
Phasenverschiebung hernach bei anstehenden Tarifverhandlungen als Druckmittel gegen die 
privatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kirche eingesetzt wird.  
Aus Sicht der Pastorinnen- und Pastorenvertretung wäre es besser – und gerade in dieser 
ungewissen Zeit geboten –, einen gemeinsamen Weg für die Dienstgemeinschaft der öffentlich-
rechtlich und privatrechtlich in der Kirche Tätigen zu suchen, statt sie gegeneinander 
auszuspielen.  
Deshalb hat sie das Gespräch mit der Mitarbeitervertretung und mit der 
Kirchenbeamtenvertretung gesucht, die dieses Anliegen mittragen; ein Gesprächstermin war in 
der Kürze der Zeit nicht zu realisieren, ist aber für den November geplant.  
Das Ziel sollte eine moderate einheitliche Erhöhung der Gehälter im Jahr 2021 sein; für das Jahr 
2022 sollten die Festlegungen erst im Herbst 2021 getroffen werden, wenn nicht bloß 
Vermutungen, sondern Daten und Fakten zur Entwicklung der Wirtschaft, der Kirchensteuern und 
der Gemeindegliederzahlen vorliegen.  
Fazit: Die Pastorinnen- und Pastorenvertretung stimmt dem vorgelegten Entwurf nicht zu, weil 
für die Begründung einer Phasenverschiebung bis Ende 2022 die Datenlage unzureichend ist und 
stattdessen für alle in der Kirche Tätigen eine einheitliche Regelung für 2021 und 2022 gefunden 
werden sollte.  
 
20. Oktober 2020  
 
Pastor Jobst-Ekkehard Wulf,      Pastor Joachim Gerber,  
Vorsitzender        stellvertretender Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stellungnahme der Pastorinnen- und Pastorenvertretung zur 
Corona-Sonderzahlung 
 
Die Pastorinnen- und Pastorenvertretung spricht sich für die Variante 2 aus, es sei denn, die 
Synode hebt den Beschluss der Kirchenleitung auf, die linearen Besoldungserhöhungen bis 
Dezember 2022 aufzuschieben. 
 
Begründung: 
Da die Kirchenleitung aufgrund der prognostizierten finanziellen Auswirkungen der Corona-
Pandemie Ende Oktober ein Einfrieren der Pfarrbesoldung bis einschließlich November 2022 
auf dem Stand vom März 2020 beschlossen hat, wäre die Zahlung der steuerfreien 
Pauschale von 300 € ein angemessenes Signal der Anerkennung an die Pastorinnen und 
Pastoren, die in den Zeiten der Gottesdienstverbote und sonstigen Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens zusammen mit Haupt- und Ehrenamtlichen neue Wege gesucht und 
gefunden haben, das Evangelium zu kommunizieren, und damit der Kirche insgesamt einen 
guten Dienst getan haben. 
 
gez. 
Pastor Joachim Gerber 
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